
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/11/4 2Ob804/53,
5Ob151/62, 8Ob49/74

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1953

Norm

AußStrG §9 B1

Rechtssatz

Solange das Bezirksjugendamt die Vormundschaft führt, können nur von ihm namens des Kindes Anträge gestellt

werden und kann nicht eine dritte Person, auch nicht die Mutter, als seine Vertreterin auftreten.

Entscheidungstexte

2 Ob 804/53

Entscheidungstext OGH 04.11.1953 2 Ob 804/53

5 Ob 151/62

Entscheidungstext OGH 22.06.1962 5 Ob 151/62

nur: Solange das Bezirksjugendamt die Vormundschaft führt, können nur von ihm namens des Kindes Anträge

gestellt werden. (T1)

8 Ob 49/74

Entscheidungstext OGH 19.03.1974 8 Ob 49/74

Beisatz: Festsetzung des Unterhalts. (T2) = EvBl 1974/207 S 460 = SZ 47/32
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